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RS OGH 1983/12/20 5Ob679/82
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.12.1983

Norm

ABGB §1168a

ABGB §1170

Rechtssatz

Wird das Werk durch Umstände vereitelt, die im Bereich des Unternehmers liegen, verliert er ebenso seinen

Entgeltanspruch, wie dann, wenn der hindernde Umstand weder zu seiner noch zur Sphäre des Bestellers gehört

(Koziol - Welser I 6. Auflage, 308).
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